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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 01.06.2026 nicht öffentlich Vorberatung 

Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb 03.06.2026 öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 24.06.2026 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

Die Abgabe des Fördermittelantrages der Landeshauptstadt Erfurt zur „Sanierung und Erweiterung 

der Eissporthalle in Erfurt“ im Rahmen des Bundesprogrammes zur Sanierung kommunaler 

Sportstätten 2025/26 und auf Basis des Schreibens vom BBSR vom 23.04.2026 in Variante 2 wird 

beschlossen. Die Verwaltung wird beauftragt, die haushalterischen Voraussetzungen zu schaffen 

und zur Entscheidung vorzulegen. 

  

 

 

 

01.06.2026, gez. A. Horn   
Datum, Unterschrift 

 

  

 

02 Erfurter Sportbetrieb 

   Der Oberbürgermeister 

Titel der Drucksache: 

Grundsatzbeschluss zur weiteren 

Vorgehensweise im Zusammenhang mit der 

Sanierung der kleinen Eishalle 

(Variantenuntersuchung) 

 

Drucksache 1061/26 
 

Stadtrat 

Entscheidungsvorlagen 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling X Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling X Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein X Ja → Nutzen/Einsparung X Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt X Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2026 2027 2028 2029 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

 X Deckung siehe Entscheidungsvorschlag (abhängig von Variantenbestätigung im Stadtrat)  

 

Fristwahrung 

 Ja X Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

Anlage 1 – Projektauswahlschreiben BBSR vom 23.04.26 

Anlage 2 – Protokoll zum Abstimmungsgespräch zwischen Bund/Land/Stadt vom 31.03.26 

Anlage 3 – Förderplan 2026 

Anlage 4 – Plandarstellung, Variante 1, Anmeldestand „große Variante“, Teil 1 

Anlage 4 – Plandarstellung, Variante 1, Anmeldestand „große Variante“, Teil 2 

Anlage 5 – Plandarstellung, Variante 2 

Anlage 6 – Plandarstellung, Variante 3 

Anlage 7 – Variantenvergleich kleine Eishalle   

Anlage 8 – Begründung der Dringlichkeit 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Nach dem Grundsatzbeschluss zur DS 2920/25 hat der Erfurter Sportbetrieb eine Anmeldung zum 

Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ für die Projekte „Sanierung und 

Erweiterung kleine Eishalle“ und die „Sanierung Westtribüne in der MFA (Steigerwaldstadion)“ 

abgegeben. 

 

Variante 1 (angemeldetes Projekt); vgl. DS 1238/21 

Mit Schreiben vom 23.04.2026 hat das BBSR (Anlage 1) mitgeteilt, dass das Projekt „Sanierung und 

Erweiterung der Eissporthalle Erfurt“ (als eine von 2 Eishallen – neben Mittenwald) mit 3.379.113 

EUR gefördert werden soll (Festbetragsfinanzierung). Der Förderzeitraum erstreckt sich auf die 
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Jahre 2026-2031.  

Vorgesehen war eine Förderung von ca. 6,9 Mio. EUR (netto), weshalb sich der bisherige geplante 

Eigenanteil in Höhe von 8,4 Mio. EUR um weitere 3,5 Mio. EUR auf dann 11,9 Mio. EUR erhöhen 

würde.  

Zudem ist zu erwarten, dass sich nach offizieller Antragstellung mit einer inhaltlichen Prüfung auf 

Verwaltungsebene, weitere Problemfelder auftun, auf die bereits in der DS 2920/25 hingewiesen 

wurde. Hierzu zählt insbesondere die unstrittig gewerbliche Nutzung des Objektes, die im Rahmen 

der Auslobung des Programms (eigentlich) ausgeschlossen wurde. Konsequenterweise konnte die 

Anmeldung des Vorhabens deshalb nur „brutto“ erfolgen, obwohl das Eissportzentrum als BgA 

vorsteuerabzugsberechtigt ist. Üblicherweise muss bei sonstigen Förderungen ein Feld/Button zur 

Vorsteuerabzugsberechtigung angekreuzt werden. Eine Nettofinanzierung war hier anmeldseitig 

offensichtlich nicht vorgesehen. Sollte sich eine Förderung dennoch grundsätzlich möglich 

gestalten, sind bspw. regulierende Szenarien denkbar, u.a. das vorwiegend kommerziell genutzte 

Bauteile (z.B. Tribüne)/Räume als „nicht förderfähig“ eingestuft werden und sich damit der 

städtische Eigenanteil weiter erhöht. 

Außerdem muss allen Nutzern der kleinen Eishalle klar sein, dass mit einer „großen Variante 1“ für 

mindestens 2 aufeinanderfolgende Eissaisons keine Nutzung möglich sein wird.  

Eine möglichweise in Rede stehende Interimslösung vor Ort für diesen Zeitraum kostet weitere 

Millionen, eine „trainingstaugliche“ bzw.  „wettspielfähige“ Ausweichsportstätte außerhalb Erfurts 

findet sich erst in Ilmenau/Waltershausen bzw. in Crimmitschau/Kassel/Halle (Saale).  

Hier entstehen aller Voraussicht nach mindestens Fahrt- und Mietkosten, die die nutzenden 

Vereine/Schulen sicher nicht bezahlen wollen/können. 

 

Aus diesem Grunde wurden andere zwei weitere Varianten untersucht, von denen bereits eine in 

der DS 2920/25 thematisiert wurde. 

 

Variante 2 

Auf Basis der „in Aussicht“ gestellten Förderung in Höhe von 3.379.113 EUR (45%) wird mit einer 

Gesamthöchstsumme von ca. 7,5 Mio. EUR (d.h. Eigenanteil 4,13 Mio. EUR – über Nachtrags-

haushalt) eine Maßnahme kreiert, die neben dem südlichen Flügel (Anbau) auch die Sanierung des 

nördlich und westlich (inkl. Sitztribüne) angrenzenden Anbaus zur kleinen Eishalle umfasst.  

Die Sanierung erfolgt abschnittsweise.  

Ob diese „Abweichung“ vom Anmeldverfahren im anstehenden Antragsverfahren mitgetragen wird, 

wäre vorab zu prüfen.  

 

Variante 3 

Die Förderanmeldung SKS 2026 wird zurückgenommen bzw. die Antragstellung nicht weiter 

verfolgt. 

 

Stattdessen wird bis zum 30.06.26 für 2027 ff. ein Förderantrag im Rahmen der Spitzensport-

förderung über 2,5 Mio. EUR netto (siehe Anlage 3) gestellt (de facto nur erneuert), der eine 

Sanierung / Aufstockung des südlich befindlichen Funktionsgebäudes und die Sanierung von Teilen 

des Nordflügels beinhaltet. Bund und Land haben bereits signalisiert dieses Vorhaben mit 

insgesamt 90% zu fördern. Die erforderlichen Eigenmittel in Höhe von 251 TEUR sind im WP ESB 

2026/27 bereits eingeordnet.   

 

Anmerkung: 

Variante 1 und 3 können nicht parallel beantragt werden, da in beiden Maßnahmen der Bund (BKA-
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Spitzensport/BBSR-SKS) (mit)fördert (Doppelförderung). 
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